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Feuerwehrreglemenf der Gemeinden Augsl und Koiserougsl

Gestützt ouf den Gemeindeverlrog vom 2./12. Dezember 1998 über die gemeinsome Feuerwehr
beschliessen die Einwohnergemeindeversommlung von Augst BL und der Gemeinderqt von Koi-

serougst AG folgendes Reglement:

Art. 1 Zweck der Feuerwehr

I Die Feuerwehr ist ein öffentlicher Dienst

gemeinde Koiserougsl, welche in diesem

weroen.

der Gemeinde Augst und der Einwohner-

Reglement ols,,Gemeinden" bezeichnet

2 Die Feuerwehr hol die Aufgobe, dos bei Brondföllen, Elementorereignissen und

UnglucksfAllen bedrohte Leben und Eigentum zu retlen und zu schützen. Sie ist ouch
zur Hi lfeleistung bei Öl unfa I len verpfl ichtet (Gemeindehi lfsslel le).

t Bei besonderen Vorkommnissen oder Veronstoltungen können die Gemeinderöte

einzelne Abteilungen der Feuerwehr zu Dienstleistungen heronziehen.

Àrt.2

Art.3

Gleichberechtigung

ì Rechte und Pflichten gelten für Monn und

2 Die in diesem Reglement verwendelen

gelten fur beide Geschlechfer.

Frou gleichermqssen.

Personen- und Funktionsbezeichnungen

Dienst- und Ersqlzpflichr

' Feuerwehrpflichtig sind olle Einwohnerinnen und Einwohner von Augst und Koi-

serougst vom Beginn des Johres on, in welchem sie dos 20. Altersiohr erreichen, bis

zum Ende des Johres, in welchem sie dos 42. Altersiohr (Einwohner des Konlons Bo-

sel-Londschoft) oder dos 44. Aliersiohr (Einwohner des Kontons Aorgou) vollenden.

2 Nichtpflichtige können freiwillig Feuerwehrdienst leisten.

3 Die Feuerwehrpflicht wird erfullt durch persönliche Dienstleistung oder durch Be-

zohlung eines iöhrlichen Pflichlersolzes.

4 Die Erfossung der Ersolzpflichtigen isl Soche der Gemeindesteuerömter.

s Für die Ersolzobgobe ist dos inner- und ousserholb der Gemeinde sieuerbore Ein-

kommen mossgebend. Als Bosis dient die Stootssteuerveronlogung. Bei in ungelrenn-

Ter Ehe lebenden Ehegotten bemisst sich die Ersoizobgobe vom steuerpflichtigen Fo-
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milieneinkommen. lst nur ein Ehegotte feuerwehrpflichtig, so wird die Ersolzqbgobe

ouf die Hölfte reduzierl.

ó Die Ersolzobgobe betrögt im Einzelfoll :

o) für Einwohner des Kontons Bosel-Londschoft mindestens Fr. 100.00 und höch-
stens Fr. l'000.00 oro Johr.

b) für Einwohner des Kontons Aorgou mindestens Fr. 100.00 und höchstens

Fr. 300.00 pro Johr.

7 Von der Ersolzpflicht befreit sind

o) folgende Einwohner des Kontons Bosel-Londschoft:

geisiig oder körperlich Behinderte, die keinen persönlichen Dienst leisten
können und für ihren Unterholt nicht selbst oufkommen,

Feuerwehrpflich+ige, die mit einem Eheportner, der persönlich Feuerwehr-

diensf leistet, in ungetrennter Ehe leben.

b) olle Einwohner des Konlons Aorgou, die in $ 10 des Aorgouischen Feuerwehr-

gesetzes (FwG) vom 23. Mörz 
.l971 

genonntwerden.

I Der Gemeinderoi Augst BL ist berechtigt, in besonderen Föllen weitere Einwohner

des Konlons Bosel-Londschoft von der Ersolzobgobe gonz oder teilweise zu befreien.

e Von zu- und wegziehenden Ersotzpflichtigen wird die Ersoizobgobe für die Douer

des Aufentholtes in der Gemeinde erhoben.

Arr.4 Rekrulierung

t ln der Regel findet gegen Johresende die Rekrufierung der Diensipflichtigen stott.

Die Feuerwehrkommission hot dos Recht, unter Berücksichligung des Bedorfes, noch

freiem Ermessen die Pflichtigen zum persönlichen Dienst in der gemeinsomen Feuer-

wehr oder zu den Ersolzpflichtigen einzuteilen.

2 Zuzúger, die bereits früher persönlichen Feuerwehrdienst geleisïel hoben, können

soforl eingeteilt werden. Andernfolls sind sie bis zum Ende des Kolenderiohres ersolz-

pflichtig.

3 Die Feuerwehrkommission wöhlt einen Vertrouensorzt. Dieser klar+ in Zweifelsföl-

len die Touglichkeit zum oktiven Feuerwehrdienst ob.

ArÌ. 5 Austritt qus dem Feuenrehrkorps

I Austritte ous der Feuerwehr sind im loufenden Johr nur infolge Wegzug ous den

Gemeinden Augst oder Koiserougst oder ous örztlichen Gründen möglich. Austritte
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ouf Johresende, sind bis spöleslens Anfongs Oktober, bei der Feuerwehrkommission

nochzusuchen.

Arr. ó Aufsicht und Leitung

I Dos Löschwesen unterstehT der Aufsicht der Gemeinderöte der beiden Gemein-
den.

2 Die Leilung der Feuerwehr obliegt der gemeinsomen Feuerwehrkommission.

Art.7 ObliegenheitenderGemeinderöle

Den Gemeinderöten obliegt:

o) Die Wohl der Feuerwehrkommission.

b) Die Wohl des Kommondonten, des Stellvertreters und weiterer Chorgierter ouf Vor-
schlog der Feuerwehrkommission.

c) Die Genehmigung des von der Feuerwehrkommission vorzulegenden Übungsplo-
nes.

d) Die Beschlussfossung über die Anschoffung von Löschgeröten und Ausrüstungsge-
genstönden.

e) Die Entgegennohme von Ropporlen und die Ahndung von Übertretungen.

Art.8 Feuerwehrkommission

r Die Konsiituierung der Feuerwehrkommission und ihre Aufgoben sind in Artikel 5
des Gemeindevertroges festgelegt.

2 Zusötzlich legt die Kommission in Beochtung der Richtlinien des Aorgouischen Ver-

sicherungsomtes (AVA) und derienigen der Bosellondschoftlichen Geböudeversiche-

rung (BGV) den Sollbestond für eine Feuerwehr Typ 4 fest.

3 Für die Fochdiensl- und Ressortchefs erlösst die Kommission Pflichtenhefte.

Art. 9 Ausbildung und Übungsbelrieb

I Die Übungen sind ouf dos gonze Johr zu verteilen. Auf die Arbeitszeit der Feuer-

wehrpflichtigen ist noch Moglichkeit Rücksicht zu nehmen.

2 Eine Feuerwehrübung hot mindestens zwei Stunden zu douern.

3 Für iede Übung ist ein detoillier-tes Progromm oufzustellen.
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o Die Feuerwehrkommission hol dofür zu sorgen, doss genügend Chorgierte und

Speziolisten zur Verfügung stehen. Diese hoben die entsprechenden Kurse zu besu-

cnen.

Arr. 10 Dienslgrod und Wohlföhigkeir

t Die Grodobzeichen entsprechen denienigen der Militörordonnonz.

2 Die Ernennung von Chorgierten dorf nur erfolgen, wenn die erforderlichen Kurse

mit Erfolg bestonden worden sind. ln Ausnohmeföllen können unler der Bedingung,

doss die Kurse nochgeholt werden, Chorgen oder Kommondos vorübergehend ohne

Verleihung des Grodes über"trogen werden.

Art. t I Bekleidung und Ausrüstung

I Die Feuerwehrleute werden ouf Kosten der gemeinsomen Feuerwehr eingekleidet

und ousgerüstet.

2 Die Ausrüslung erfolgT noch den Richtlinien des AVA und der BGV für eine Feuer-

wehr des Typs 4.

3 Der Moteriolwod fühd Kontrolle über die persönliche Ausrüsiung der Feuerwehr-

leute.

Art. 12 Alqrmierung und Aufgebol

t Die Alormierung erfolgt über die regionole Feuermeldestelle.

2 Die Alormeinrichtungen sind regelmössig zu überprüfen.

3 Für besondere Risiken (obgelegene Obiekte, Heime, StFV unterworfene Betriebe)

sind rechtzeitig Einsolzplöne zu erstellen. Hierbei sind Nochborfeuerwehren und Stütz-

pun kte mitzuberücksichti gen.

4 Als Aufgebot zu den Übung"n gilt der Übungsplon, der zu Beginn des Johres ieder
Feuerwehrperson zugeslellt und on den omtlichen Publikolionsstellen ongeschlogen

wird.

5 Allfallige Änderungen werden durch dos omtliche Publikotionsorgon oder durch

persönliches Aufgebot bekonni gegeben.

é Für die eingeteilten Feuerwehrleute ist der Besuch der Übungen obligotorisch.
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Art. 13 Orientierung der Behörden

Bei iedem grösseren Einsotz sind die Gemeindebehörden und die zustöndigen lnston-

zen zv benoch richtioen.

Arl. t 4 Einsotzleitung

' Auf dem Schodenplolz führ.t ousschliesslich der Kommondont den Befehl.

2 Er ordnet olles on, wos zur Retlung von Menschen, Tieren, Fohrhobe und Geböu-
lichkeiten geboten erscheinl.

3 Bis zum Eintreffen des Kommondonten führt der ronghöchste Anwesende der Feu-

erwehr den Befehl.

Arl. 15 Brqndwqche

Noch beendeter Löschorbeit liegt es im Ermessen des Kommondonten, zur Vorsorge

gegen einen ollfölligen Wiederousbruch des Feuers und für Röumungsorbeiten, die

Monnschoft ouf dem Brondolofz zurückzubeholten.

ArI. l ó Löschwqsseronlogen

Jede Gemeinde hol ouf ihrem Gebiei für ousreichende Löschwqsseronlogen zu sor-

gen.

Art. 17 Rückforderung von Einsqtzkosten

t Für Einsötze im Konfon Bosel-Londschoft gehen folgende Regelungen für Rückfor-

derungen von Einsolzkosten:

o) Bei vorsötzlicher oder grobfohrlössiger Schodensverursqchung können die Ein-
sotzkosten vom Vero ntwortl ichen zu rü ckgefordert werd en.

b) Für die Kosten folgender Einsöize konn dem Betroffenen Rechnung gestellt

werden:

- Ölwehreinsötze

- Strohlenschutzeinsötze

- vorsorgliche Brondwoche bei Veronstoliungen

- Verkehrsdienst bei Grossonlössen

- bei sich höufenden Fehlolormen

- bei Leitungsbrüchen im Geböudeinnern und ouf dem Privotoreol
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bei Fohrzeugbrönden im Freien

fur Hilfeleistungen bei Verkehrsunföllen

bei freiwilligen Einsötzen

2 tür Einsötze im Konton Aorgou gelten bezüglich der Rückforderungen von Einsofz-

kosten die Bestimmungen von $ óo des Aorgouischen Feuerwehrgeselzes (FwG) vom

23. Mörz 1971 und dos Reglement des Einsolzkostentorifes der Gemeinde Koiser-

ougsl.

3 Die Rechnungssiellung erfolgt durch die gemöss Art. l5 des Gemeindevedroges

bezeichnete Finonzverwo ltu ng.

Art. t I Zustöndigkeilen und Vollzugsoufgoben

1 Die Führung der Korps- und Korpsmoteriqlkontrollen obliegi dem Feuerwehr-

kommondo.

2 Dos Feuerwehrkommondo meldei Wegzüge von Feuerwehrleuten der Feuerwehr-

kommission der neuen Wohngemeinde.

3 Dienstleistungen, Kurse, Beförderungen und dergleichen sind in dos Dienst-

büchlein einzutrogen.

a Bei einem Kommondowechsel sind sömlliche Kommmondookten dem neuen

Amtsinhober zu übergeben. Hierüber ist ein Übergobeprotokoll zu erstellen.

Art. t 9 Sold und Entschödigungen

I Sold, Entschödigungen und ondere Vergütungen sind einheitlich und werden von

den Gemeinderöten in gemeinsomer Sitzung ouf Antrog der Feuerwehrkommission

festgelegt.

2 Die Soldouszohlung erfolgt gemöss Soldropport einmol iöhrlich.

t Bei lönger dquernden Einsötzen werden die Feuerwehrleute ouf Rechnung der

Gemeinden verpflegt. Für die Anordnung zusiöndig ist der EinsolzleiTer.

' Anspruch ouf eine iöhrliche Pouscholentschödigung hoben

o) der Kommondont

b) dessen Stellvertreler

c) die Offiziere

d) der Feldweibel

e) der Fourier
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AÉ.20 Versicherung

' Die Feuerwehrleule sind bei der Hilfskosse des SFV gegen die Folgen von Kronk-

heit und Unfoll versichert.

2 Für Unfölle, die bei der Hilfskosse des SFV nicht gedeckt sind, bestehen Zusotzver-

sicherungen der Gemeinden.

t Schöden on Privotfohrzeugen von Feuerwehrleuten, die bei Einsötzen, Übung.n
und Kursen entstehen, sind durch eine Hoftpflichtversicherung gedeckt. Vorbeholten

bleiben Schöden, die durch die geschödigten Feuerwehrleute vorsölzlich oder grob-

fohrlössig verursocht worden sind.

Art.21 Entschuldigungen

I Entschuldigungen sind vor dem Dienst, spötestens iedoch drei Toge nochher dem

Kommondonten mit schriftlicher Begründung zuzustellen. Als entschuldigt gelten nur

Verhinderungsgründe wie Kronkheit, Unfoll (mit Arzizeugnis), Militördienst, Ferienob-

wesenheil, Todesfoll in der Fomilie sowie Schichtorbeit.

' Über weitere triftige Gründe und in Grenzföllen entscheidei die Feuerwehrkom-

mission.

Art.22 Strqfen

r Unbegründete Absenzen werden, ouf Antrog der Feuerwehrkommission, durch

den Gemeinderot der Wohnsitzgemeinde gebüsst.

2 Die Strofen fúr Übertretungen im Sinne von Abs. I sind:

o) Verweis

b) Ordnungsbusse

c) Degrodierung

d) Ausschluss ous der Feuerwehr und Versetzung zu den Ersotzpflichtigen.

Die unter den Buchstoben b - d genonnien Slrqfen können miteinonder verbun-

den werden.

Arf. 23 Rekursinstonzen

r Gegen Verfügungen der Feuerwehrkommission konn innerl 20 Togen erstinstonz-

lich beim Gemeinderot der Wohnsitzgemeinde Beschwerde erhoben werden.
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2 Entscheide des Gemeinderotes können innert 20 Togen bei der konfonol zuslön-

digen Behörde ongefochten werden.

Art.24 Schlussbesllmmungen

Dieses Reglement tritt per l. Jonusr 2000 in Krsft.
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Nomens der Gemeindeversommlung Augst

Gemeinderot Augst

Der Gemeindeorösident

Dieter Moosmonn

Koiserousst, 2#* r/.AnX.tar 2&lct
Gemei nderqt Kqiserc ugst

Der Gemeindeommonn

/UW
Mox Heller

Von der Direktion des Aorgouischen Versicherungsomtes om

Der Direktor

k û;"¿ru4444--,,

Von der Finonz- und Kirchendirektion

migt.

Der Direktor

Bosel-Londschcft om
2 0. Mär; 2000 geneh-

dschaf ttiche îu,"rersicl'terung

Dieses Feuerwehrreglement erselzt dieienigen der Gemeinde Augst vom I . Jonuor l98l und der

Gemeinde Koiserouostvom I l. Mörz 1974.

2 8. llärz 2000 genehmigt.

Heinz Dillier

Kommermonn



581.100 Feuerwehrsesetz

$ 6"'l
Kostenrragung I Der Gemeinderat kann verfügen, dass die Kosten notwendiger Einsätze

gedeckt werden durch:

a) Personen, die den Einsatz der Feuerwehr durch eine vorsätzliche und
rechtswidrige Handlung oder Unterlassung veranlasst haben;

b) Personen, denen mit dem Einsatz bei Unglücksfiillen (ausgenommen
Feuer-, Explosions- und Elementarereignisse) Hilfe geleistet wurde;

c) Eigentümer der Brandmelde- oder Löschanlage bei wiederholtem
Fehlalarm;

d) Antragsteller für Dienstleistungen bei besonderen Vorkommnissen
oder Veranstaltungen.

2 Eigentümer von Brandmelde- und Löschanlagen haben zu bezahlen:

a) eine einmalige Gebühr fiìr die Kosten der Bereitstellung des
Anschlusses in der Alarmstelle;

b) jährlich wiederkeh¡ende Gebùhren für den Unterhalt des Anschlusses.

2. Rekrutierung der Feuerwehr

$ ?t)
Feuevehrpflicht I Mânner und Frauen sind in ih¡er Wohnsitzgemeinde feuerwehrpflichtig.

2Die Feuerwehrpflicht beginnt am 1. Januar des Jabres, in dem das
20., und endet am 31. Dezember des Jahres, in dem ðas 44. Altersjabr
vollendet wird.
3 Zur Sicherstellung der ersten Hílfe kann die Gemeindeversammlung
bzw. der Einwohnerrat die Feuerwehrpflicht bis zum 50. Altersjahr aus-
dehnen oder, wenn ein ausreichender Bestand der Feuerwehr gesichert ist,
auf 42 Jafue he¡absetzen.
a Die Feuerwehrpflicht wi¡d erfüllt durch aktiven Dienst oder du¡ch
Leistung des jährlichen Pflichtersatzes-
5 Die Rekrutierung verpflichtet zur Leistung des aktiven Dienstes.
6 Nichçfl ichtige können freiwillig Feuerwehrdienst leisten.

'J Eingefügt durch Gesetz vom 5. März 1996, in Kraft seit l. Januar 1997
(AGS 1996 S. 322).

2) Fassung gemäss Gesetz vom 5. März 1996, in K¡aft seit l. Januar 1997
(AGS 1996 S. 322).

4-t.1.1997


